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Die Ämter für Ländliche Entwicklung werden gebeten, dieses LMS samt 
Anlagen ihren fachlich befassten Dienstkräften sowie dem jeweiligen Ver-
band für Ländliche Entwicklung zur Kenntnisnahme und Beachtung zuzu-
leiten. 
 
Dieses LMS samt Anlagen wird in die Datenbank Bayernrecht und das In-
ternetangebot des LVLE Bayern eingestellt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Huberta Bock 
Ltd. Baudirektorin 
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Technische Lieferbedingungen für Baustoffe und Baustoffgemische für 
Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahndecken aus Beton, 

Ausgabe 2007, Änderung/Ergänzung 2014 
TL Beton-StB 07 

 
Bekanntmachung der Obersten Baubehörde im  

Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr  
vom 18. August 2014 Az.: IID9-43435-002/08 

 

Regierungen 
Autobahndirektionen 
Staatliche Bauämter mit Straßenbauaufgaben 

 
nachrichtlich: 
Bayer. Landkreistag 
Bayer. Städtetag 
Bayer. Gemeindetag 
 
Anlagen  
Anlage 1: Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 04/2013 
Anlage 2: WS-Grund- und Bestätigungsprüfung zur Beurteilung der Eignung von groben 

Gesteinskörnungen für die Feuchtigkeitsklasse WS 
Anlage 3: Ablaufschema der Bewertung von Gesteinskörnungen für Betonfahrbahnde-

cken 

 

Vorbemerkung zur Änderung  

Für den Neubau und die Erneuerung von Fahrbahndecken aus Beton sind vom Bundesmi-

nisterium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung für Bundesfernstraßen der Belastungs-

klassen Bk100 bis Bk1,8 gemäß RStO 12 (Feuchtigkeitsklasse WS) Regelungen zur Ver-

meidung einer schädigenden Alkali-Kieselsäure-Reaktion (AKR) eingeführt worden. Unter 

Nr. 2.1 wurde ein neues Verfahren 4 eingefügt, mit dem der Nachweis der Unbedenklichkeit 

der gewählten groben Gesteinskörnung hinsichtlich der Vermeidung einer schädigenden 

Alkalireaktion ebenfalls erbracht werden kann. Das Verfahren 4 gilt nicht für Waschbeton. 

Die Nrn. 2.2 bis 2.6 und Nr. 3 gelten unverändert weiter. 
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Oberbeton BKl. SV, I bis III: SZ22/LA25 

Oberbeton (Waschbeton): SZ18/LA20 

2.6.2 Die Fußnote c) findet keine Anwendung. Die Absplitterung darf bei Straßen der 

Bauklasse SV, I bis III höchstens 5 M.-% betragen. 

2.6.3 Es wird folgende Fußnote e ergänzt: 

Eine Überschreitung der geforderten Kategorie ist bis zu einem Schlagzertrümme-

rungswert von 30 zulässig, wenn positive Erfahrungen vorliegen oder Rundkorn 

verwendet wird. 

3. Druckfehlerkorrektur 

In Tabelle 1 „Zemente für Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln“ ist in der 

dritten Zeile das „u“ in „Portlandhüttenzement“ und „Hüttensand“ sowie in den Fuß-

noten 1 und 2 das „u“ im Wort „für“ in „ü“ zu korrigieren. Im Anhang A ist in Zei-

le 2.2.8 zwischen Betontragschicht und Unterbeton ein senkrechter Strich zu ergän-

zen. 

4. Außerkrafttreten 

Die Bekanntmachung der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium 

des Innern vom 13. Dezember 2013 (AllMBl 2014, S. 4) wird aufgehoben. 

5. Bezugsmöglichkeit 

Die TL Beton-StB 07 können unter der FGSV-Nr. 891 bei der FGSV Verlag GmbH, 

Wesselinger Straße 17, 50999 Köln bezogen werden. 

 

 

 

Helmut S c h ü t z  
Ministerialdirektor 
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I. 

Mit dem im Bezug genannten Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau 

(ARS) Nr. 1212006 hatte ich gebeten, Regelungen zur Vermeidung 

einer schädigenden Alkali-Kieselsäure-Reaktion (AKR), welche über 

die Regelungen der ZTV Beton-StB 01 hinausgehen, einzuführen und 

zu beachten. 

Zwischenzeitlich wurden von der Forschungsgesellschaft :für Straßen-

Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing . E.h. Josef Kunz 
Leiter der Abteilung Straßenbau 

HAUSANSCHRIFT 

Robert-Schuman-Platz 1 
53175 Bonn 

POSTANSCHRI FT 

Postfach 20 01 00 
531 70 Bonn 

TEL +49 (0)228 99-300-5270 
FAX +49 (0)228 99-300-807 5270 

ref-stb27@bmvbs.bund .de 
www.bmvbs.de 

Zertifikat seit 1009 
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und Verkehrswesen (FGSV) im Einvernehmen mit mir und den ober­

sten Straßenbaubehörden der Länder die ZTV Beton-StB 01 überm"­

beitet. Für den Bau von Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln 

und FahIbalmdecken aus Beton entstmld ein dreiteiliges Regelwerk, 

bestehend aus ZTV Beton-StB 07, TL Beton-StB 07 und TP Beton­

StB 10, die mit ARS Nr. 12/2008 wld ARS Nr. 13/2008 bekmmt ge­

geben worden sind. 

Des Weiteren hatte der Deutsche Ausschuss für Stahlbeton (DAfStb) 

seine Richtlinie "Vorbeugende Maßnahmen gegen schädigende Alka­

lireaktion im Beton" (Alkali-Richtlinie) überarbeitet. Die in der Fas­

SWlg Februar 2007 festgelegten Anforderungen und Maßnahmen für 

die Feuchtigkeitsklasse WS wurden weitestgehend auch in den 

TL Beton-StB 07 berücksichtigt. Im April 2010 wurden mit der ersten 

Berichtigung der Alkali-Richtlinie, Ausgabe 2007 die an die Feuchtig­

keitsklasse WS geknüpften Anforderungen und Maßnalunen vom 

DAfStb wieder zurückgezogen. 

Für Falu"bahndecken aus Beton der Belastungsklassen Bk1,0 bis 

BkO,3 gemäß RStO 12, die entsprechend den TL Beton-StB 07 der 

Feuchtigkeitsklasse WA zuzuordnen sind, gilt weiterhin die DAfStb­

Richtlinie "Vorbeugende Maßnahmen gegen schädigende Alkalireak­

tion in Beton" (Alkali-Richtlinie). 

II. 

Für den Neubau und die Erneuerung von Fahrbahndecken aus 

Beton sind für Bundesfernstraßen der Belastungsklassen BklOO 

bis Bkl,8 gemäß RStO 12 (Feuchtigkeitsklasse WS) ab sofort für 

aUe neuen Vergabeverfahren nachstehend'e Regelungen anzuwen­

den und in der Leistungsbeschreibung (Baubeschreibung) zu ver­

einbaren: ,.. 
�Z�e�r�t�[�f�1�~�t� seIt 2009 

audit berufundfamille. 
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"Bei allen neuen Baurnaßnahmen, bei denen die ZTV Beton-StB 07 

und die TL Beton-StB 07 Vertrags bestandteil sind, sind die Regelun­

gen im Abschnitt 2.1.2 der TL Beton-StB 07 beginnend mit Satz 4, 

Seite 15 "Für Gesteinskörnungen, die in Fahrbahndecken aus Beton 

verwendet werden sollen, .. . " bis einschließlich Satz 12, Seite 16 

"Die Stellungnahme zum Beton muss von einem der Gutachter erstellt 

worden sein, die die Eignung der Gesteinskörnungen bestätigt haben." 

nicht mehr anzuwenden. 

Stattdessen gelten nachfolgende Regelungen: 

Der Nachweis der Unbedenklichkeit der gewählten groben Gesteins­

körnung nach DIN EN 12620 mit Korngruppen d 2: 2 mm bzw. des 

Fahrbahndeckenbetons hinsichtlich der Vermeidung einer schädigen­

den Alkalireaktion ist gemäß einer der drei nachstehenden Verfah­

rensbeschreibungen zu fUhren. Zum Nachweis ist eine, den jeweiligen 

Anforderungen und dem vorhandenen zeitlichen Vorlauf angepasste 

Variante durch den Auftragnehmer auszuwählen. 

Verfahrensbeschreibungen (VI bis V3) 

(VI) � Der Nachweis der Eignung einer konkreten Betonzusammen­

setzung hinsichtlich der Vermeidung einer schädigenden Alka­

lireaktion für ein bestimmtes Bauvorhaben erfolgt durch einen 

vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwick­

lung (BMVBS) bzw. von der Bundesanstalt für Straßenwesen 

(BASt) anerkannten AKR-Gutachter. Art und Umfang der Un­

tersuchung liegen im Ermessen des Gutachters. Das konkrete 

Bauvorhaben ist im Gutachten zu benennen. 

Zert ifi kat seit 2009 
iludit berufundf<!lmilie 
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Erfolgt der Nachweis durch eine AKR-Performance-Prüfung, �

ist mit einer Prüfdauer von etwa neun Monaten zu rechnen. �

Der Eignungsnachweis vor Betonierbeginn erfolgt in diesem �

Fall analog der Bestätigungsprüfung der WS-Grundprüfung. Es �

gelten die gleichen Fristen wie bei der WS-Grundprüfung. �

Das Ergebnis der AKR-Performance-Prüfung kann für eine �

Dauer von vier Jahren für eine Bewertung herangezogen wer­�

den. Nach Ablauf dieser Frist muss ein erneutes Gutachten er­�

stellt werden. �

In allen übrigen Fällen beträgt die Geltungsdauer des Gutach­�

tens maximal zwei Jahre. �

(V2) � Der Nachweis der Eignung grober Gesteinskörnungen mit 

Komgruppen d 2 2 mm einer bestimmten Lagerstätte hinsicht­

lich der Vermeidung einer schädigenden AKR erfolgt gemäß 

Anlage "WS-Grund-und Bestätigungsprüfung zur Beurteilung 

der Eignung von groben Gesteinskörnungen für die Feuchtig­

keitsklasse WS" durch eine Baumaßnahmen unabhängige WS­

Grundprüfung im Vorfeld und eine WS-Bestätigungsprüfung 

bei konkretem Bedarf für eine Baumaßnahme. Diese Prüfun­

gen sind vom jeweiligen Gesteinslieferanten / Betreiber der 

Gewinnungsstätte zu veranlassen. 

Für die WS-Grundprüfung werden alle flir den Bau von Fahr­

bahndecken aus Beton zur Verwendung vorgesehenen Liefer­

körnungen der Gewinnungsstätte zunächst mit einem Schnell­

test nach Teil 3 der Alkali-Richtlinie geprüft. Weiterhin wird 

von einem anerkannten AKR-Gutachter an ausgewählten 

Korngruppen die Eignung der Gesteinskörnung hinsichtlich , ,.. 
der Vermeidung einer schädigenden AKR in einem WS- Zertifl iiil t seIt �~ �0�0�9� 

iiludtt berufundfam.'.e 
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Betonversuch mit einem festgelegten Prüfzement und einem 

Prüfsand untersucht. Bei bestandener WS-Grundprüfung wer­

den in regelmäßigen Abständen oder rechtzeitig vor Betonier­

beginn WS-Bestätigungsprüfungen in Form von Schnelltests 

nach Teil 3 der Alkali-Richtlinie durchgeführt, die dann mit 

den Ergebnissen der WS-Grundprüfung verglichen werden. 

Bei unzulässiger Abweichung der Ergebnisse, die sich auch bei 

einer wiederholten WS-Bestätigungsprüfung ergibt, obliegt es 

dem AKR-Gutachter die weitere Vorgehensweise festzulegen. 

Der genaue Umfang der Prüfungen, ihre Durchführung und die 

Gültigkeit des Prüfergebnisses werden in der Anlage zu diesem 

ARS geregelt. 

(V3) � Der Nachweis der Eignung grober Gesteinskärnungen mit 

Korngruppen d 2: 2 mm hinsichtlich der Vermeidung einer 

schädigenden Alkalireaktion für die Verwendung in Fahrbahn­

decken aus Beton erfolgt durch einen anerkannten AKR­

Gutachter auf der Grundlage einer positiven Beurteilung nach 

den Verfahrensbeschreibungen (VI) oder (V2). Die positiv 

bewerteten Gesteinskärnungen bzw. positiv bewerteten Beton­

rezepturen werden in einer Liste geführt, die der Internetseite 

der BASt (WW\v.bast.de) zu entnehmen ist. Eine Empfehlung 

für die Aufnahme weiterer Gesteinskärnungen in diese Liste ist 

auf Veranlassung und nach Zustimmung des Auftraggebers des 

Gutachtens durch den AKR-Gutachter auszusprechen. Alle er­

forderlichen Unterlagen sind hierfür bei der BASt einzu­

reichen. 

Feine Gesteinskärnungen CD �~� 2 mm), die nach Teil 2 der Alkali­

Richtlinie, Ausgabe 2007 geprüft und überwacht werden müssen, dür­

fen nur verwendet werden, wenn sie in die Alkaliempfindlichkeits- Zerti fi kat seit 2009 
audit berufundfamilie 
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klasse EI-O - EI-OF eingestuft sind und deren Überkornanteil nicht 

mehr als 10 M.-% beträgt. Das Zertifikat über die Einstufung in die 

Alkaliempfindlichkeitsklasse ist dem Gutachten für die grobe Ge­

steinskörnung beizufügen. 

Feine Gesteinskörnungen (D :::; 2 mm) aus Gewinnungsstätten im Gel­

tungsbereich der Alkali-Richtlinie, Ausgabe 2007, die nicht nach 

Teil 2 geprüft und überwacht werden müssen, dürfen ohne gutachterli­

che Beurteilung hinsichtlich Alkaliempfindlichkeit verwendet werden, 

wenn der Überkornanteil nicht mehr als 10 M.-% beträgt. Bei einem 

Überkornanteil von mehr als 10 M.-% darf diese feine Gesteinskör­

nung (D :::; 4 mm) verwendet werden, wenn ihre Unbedenklichkeit 

hinsichtlich einer schädigenden AKR nachgewiesen wurde. Hierfür ist 

ein Gutachten von einem anerkannten AKR-Gutachter vorzulegen. 

Feine Gesteinskörnungen aus Gewinnungsstätten außerhalb des Gel­

tungsbereichs der Alkali-Richtlinie, Ausgabe 2007 dürfen verwendet 

werden, wenn ihre Unbedenklichkeit hinsichtlich einer schädigenden 

AKR nachgewiesen wurde. Hierfür ist ein Gutachten von einem aner­

kannten AKR-Gutachter vorzulegen. 

Die Geltungsdauer für diese Gutachten beträgt maximal vier Jahre. 

Der Nachweis, in dem die Unbedenklichkeit hinsichtlich der Vermei­

dung einer schädigenden AKR bestätigt wird , ist dem Auftraggeber 

spätestens sieben Tage vor dem Betonieren ergänzend zur Erstprüfung 

des für die Verwendung vorgesehenen Betons vom Auftragnehmer 

vorzulegen. 

Die für die Erstellung der AKR-Gutachten anerkannten Einrichtungen 

sind der Internetseite www.bast.de zu entnehmen. Die Anerkennung 
Zert IfI kat seIt 2009 
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weiterer AKR-Gutachter erfolgt durch das BMVBS bzw. die BASt. 

Sobald die Anerkennung des AKR-Gutachters erlischt, verlieren die 

entsprechenden Gutachten ihre Gültigkeit." 

111. 

Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass für die Entstehung 

einer AKR neben reaktiven Si02 -Modifikationen, die in einigen Ge­

steinskömungen vorhanden sind, auch Feuchtigkeit sowie Alkalien, 

die unter anderem neben dem Zement auch aus dem Taumittelauftrag 

stammen, vorhanden sein müssen. Auf eine fachgerechte Verwendung 

der Zemente gemäß Abschnitt 2.2.2 (Tabelle 2) der TL Beton-StB 07 

wird hingewiesen. 

IV. 

Alle erforderlichen Unterlagen, Prüfergebnisse sowie Gutachten in­

klusive des Formblattes "Eignung von Gesteinskömungen bzw. von 

Betonzusammensetzungen für Betonfahrbahndecken" sind bis Beto­

nierbeginn von der zuständigen Auftragsverwaltung an folgende Ad­

resse zu senden: 

Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), �

Referat "Betonbauweisen, Lärmmindernde Texturen", �

Brüderstraße 53, 51427 Bergisch Gladbach und / oder per E­�

Mail an AKR@bast.de. �

Ebenfalls an diese Adresse sind die positiven Gutachterbeurteilungen 

zu senden, wenn die Gesteinskömungen auf der Liste nach (V3) ge­

führt werden sollen. 

Zertiflxat seIt JOo9 
audit M rutundfamllte 
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v. 
Die nachfolgend kursiv gedruckten Abschnitte sind Richtlinien und 

vom Auftraggeber bei der Vorbereitung und Durchführung der Bau­

maßnahme zu beachten: 

Ergänzend zu den ZTV Beton-StB 07, Abschnitt 3.2 Baustoffe, Be­

ton gilt folgendes: 

1m Rahmen von Kontrollprüfungen sind von den in der Tabelle 1 an­

gegebenen BaustojJen, die für die Herstellung der Fahrbahndecke aus 

Beton verwendet werden, Rückstellproben zu nehmen. Bei Baumaß­

nahmen mit einer Bauzeil von mehr als einem Jahr, ist mindestens 

einmal jährlich eine Rückstellprobe zu entnehmen. Die erforderliche 

Menge je verwendeter Betonrezeptur ist in Tabelle 1 angegeben. 

Baustoff erforderliche Menge je Baulos 

Gesteinskärnungen 8 kg je Korngruppe 

Zement 2 kg 

Zusatzmiltel 2 I 

ZusatzstojJe 2 kg 

Tabelle 1: Mengenangabenfür Rückstellproben 

Die Rückstellproben sind unter Beifügung des vollständig ausgefüllten 

Probenentnahmeprotokolls sowie einer Kopie der Prüfzeugnisse jeder 

einzelnen Komponente an die Bundesanstalt für Straßenwesen, Referat 

"Betonbauweisen, Lärmmindernde Texturen ", Briiderstraße 53, 

51427 Bergisch Gladbach zu senden. 

�Z�~�r�t �l�f�l�k�a�t� sen 2009 
audit berufundfami l'e 
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VI. 

Parallel zu den vorstehenden Regelungen wird die Problematik einer 

schädigenden AKR in Fahrbahndecken aus Beton weiterhin wissen­

schaftlich untersucht, um in absehbarer Zeit weiterfUlu'ende Aussagen 

und Regelungen zur Vermeidung von AKR treffen zu können, Hierzu 

bitte ich mir neu aufgetretene AKR-Schadensfälle bzw. Strecken, bei 

denen ein Verdacht auf AKR-Schädigung besteht, umgehend zu mel­

den. Der Nachweis, ob eine schädigende AKR vorliegt, ist von einem 

durch das BMVBS bzw. die BASt anerkannten AKR-Gutachter zu 

fUhren, 

Ich bitte Sie, die Regelungen dieses Rundsclu'eibens einzuführen. 

Mein Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 12/2006 hebe ich 

auf. 

Im Interesse einer einheitlichen Handhabung empfehle ich, die vorste­

henden Regelungen auch fur Baurnaßnahmen in llu'em Zuständigkeits­

bereich einzuführen. 

Zu meiner Kenntnis erbitte ich einen Abdruck Ihres Einfülu'ungs­

schreibens. 

Im Auftrag 

Beglau big t: Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. JosefKunz 

�6 �~� 
Anges tellte 

Anlage: WS-Grund-und Bestätigungsprüfung zur BeUl1eilung der 

Eignung von groben Gesteinskörnungen für die Feuchtig­

keitsklasse WS 
Zen. lfl kat seil :2009 
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1 Geltungsbereich 

Dieses Dokument beschreibt das Vorgehen zum Nachweis der Unbedenklichkeit hinsichtlich 
Alkalireaktion im Beton von groben Gesteinskörnungen, die für Beton der Feuchtigkeitsklasse 
WS nach TL Beton-StB2 eingesetzt werden sollen. Dabei werden insbesondere auch die Erfah-
rungen (Schadensfälle, Beurteilung der Alkalireaktivität von Gesteinskörnungen) berücksich-
tigt, die seit der Einführung des ARS Nr. 15/2005 gesammelt wurden. Bei den vorgesehenen 
Prüfungen werden alle Betonzusammensetzungen für Oberbeton (0/8), Oberbeton (D > 8) und 
Unterbeton nach den TL Beton-StB 07 [7] abgedeckt.  

 

Begriffsbestimmungen: 

AKR-Gutachter: Eine vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung (BMVBS) bzw. von der Bundesanstalt für Straßenwesen 
(BASt) als AKR-Gutachter anerkannte Person. Für die Anerken-
nung müssen Gutachter und Prüfstelle bestimmte persönliche als 
auch gerätetechnische Voraussetzungen erfüllen. Die aktuell 
vom BMVBS bzw. der BASt anerkannten AKR-Gutachter werden 
auf der Internetseite der BASt (www.bast.de) aufgeführt.  

Überwachungsstelle: Eine bauaufsichtlich anerkannte Überwachungsstelle, die Ge-
steinskörnungen nach Teil 3 der Alkali-Richtlinie [3] fremdüber-
wacht. 

WS-Grundprüfung:  Prüfung zur Beurteilung der Alkaliempfindlichkeit einer groben 
Gesteinskörnung in Beton für die Feuchtigkeitsklasse WS. Die 
Grundprüfung beinhaltet zunächst die Prüfung der Alkaliempfind-
lichkeit aller zur Verwendung in Fahrbahndecken aus Beton vor-
gesehenen Korngruppen der Gewinnungsstätte mit einem 
Schnelltest3 nach Teil 3 der Alkali-Richtlinie [3]. Auf diesen Er-
gebnissen aufbauend erfolgen die mineralogische/petrogra-
phische Charakterisierung sowie die Prüfung mittels WS-Beton-
versuch für ausgewählte Korngruppen. Je nach verwendeter Be-
tonzusammensetzung wird zwischen einer WS-Grundprüfung für 
Beton mit einem Größtkorn der zu verwendenden Korngruppe 
von 8 mm und für Beton mit einem Größtkorn > 8 mm unter-
schieden. 

WS-Bestätigungsprüfung:  Prüfung der Alkaliempfindlichkeit einer oder mehrerer Gesteins-
körnungsprobe/n einer aktuellen Probenahme mittels Schnelltest 
nach Alkali-Richtlinie [3], Teil 3  und bei Bedarf deren mineralogi-
sche/petrographische Charakterisierung. Das Ziel der WS-
Bestätigungsprüfung ist - durch Vergleich der aktuellen Ergebnis-
se mit den Ergebnissen der WS-Grundprüfung - die Eignung der 
Gesteinskörnung(en) der aktuellen Probenahme bestätigen zu 
können. 

                                                
2 Diese Regelungen sind nicht unmittelbar anwendbar auf Gesteinskörnungen, die für den Bau von Flugbetriebsflächen aus Beton 

eingesetzt werden sollen. In diesem Fall ist eine gesonderte Vorgehensweise durch den AKR-Gutachter erforderlich. 
3 Unter Schnelltests nach Abschnitt 2.3.2.1 werden das Schnellprüfverfahren (Referenzprüfverfahren) und der Mörtelschnelltest 

(Alternativverfahren) begrifflich zusammengefasst. Die Schnelltests sind mit einem der beiden Verfahren durchzuführen. 
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Geologe / Mineraloge
des AKR-Gutachters

Überwachungs-
stelle

1. Probenahme

2. Probenahme

3. Probenahme

�ƒBegehung des Werks

- Gleichmäßigkeit des Vorkommens

- Besonderheiten

�ƒRepräsentative Erstprobenahme von Proben für 
Schnelltests und Rückstellproben für Betonversuch

�ƒFestlegung der 2. und 3. Probenahme

Betreiber der 
Gewinnungsstätte

�ƒProbe(n) für Schnelltest

�ƒRückstellprobe(n) für Betonversuch

Geologe / Mineraloge
des AKR-Gutachters

Überwachungs-
stelle

1. Probenahme

2. Probenahme

3. Probenahme

�ƒBegehung des Werks

- Gleichmäßigkeit des Vorkommens

- Besonderheiten

�ƒRepräsentative Erstprobenahme von Proben für 
Schnelltests und Rückstellproben für Betonversuch

�ƒFestlegung der 2. und 3. Probenahme

Betreiber der 
Gewinnungsstätte

�ƒProbe(n) für Schnelltest

�ƒRückstellprobe(n) für Betonversuch

 

Bild 1 Probenahmen für WS-Grundprüfung 

 

Tabelle 1 Mindestmenge von Gesteinskörnungsproben je Probenahme 

Betonzusam-
mensetzung 

Korn-
gruppe 
(Beispiel) 

Rückstellprobe  
für  
Betonversuch 

Probe  
für Schnelltest durch 
AKR-Gutachter 

Rückstellprobe  
für Schnelltest durch 
Überwachungsstelle 

Oberbeton (0/8) 
2/5 150 kg 

jeweils 10 kg jeweils 10 kg 
5/8 150 kg 

Oberbeton  
(D > 8) und 
Unterbeton 

2/8 100 kg 

jeweils 10 kg jeweils 10 kg 
8/16 

150 kg 16/22 
 

 

2.3 Prüfungen 

2.3.1 Prüfablauf 

Der AKR-Gutachter untersucht die nach Abschnitt 2.2 genommenen Proben aller erforderli-
chen Korngruppen mit einem Schnelltest nach Abschnitt 2.3.2.1 (d. h. entweder mit dem Refe-
renzprüf- oder dem Alternativverfahren) und teilt der Überwachungsstelle die Ergebnisse mit 
(siehe Bild 2). Auf der Grundlage dieser Ergebnisse entscheidet der AKR-Gutachter, an wel-
chen Korngruppen die anschließenden Untersuchungen durchgeführt werden sollen. Die 
Rückstellproben derjenigen Probenahme, die im Ergebnis der Untersuchungen nach Abschnitt 
2.3.2.1 die höchsten Dehnungen aufwiesen, werden zur weiteren Charakterisierung für die 
Untersuchungen nach Abschnitt 2.3.2.2 und für den WS-Betonversuch nach Abschnitt 2.3.3 
herangezogen. Beide Prüfungen erfolgen durch den AKR-Gutachter. Nach Vorliegen der Er-
gebnisse legt der AKR-Gutachter fest, welche Korngruppen in die WS-Bestätigungsprüfung 
einbezogen werden müssen. Die Festlegung ist im Gutachten zu dokumentieren. Im Anschluss 
an die Untersuchungen durch den AKR-Gutachter führt die Überwachungsstelle an den Rück-
stellproben für diese festgelegten Korngruppen jeweils an den Proben, die im Ergebnis der 
Untersuchungen nach Abschnitt 2.3.2.1 die höchsten Dehnungen aufwiesen, ebenso die Un-
tersuchungen nach Abschnitt 2.3.2.1 und 2.3.2.2 durch, um über Ausgangswerte für die WS-
Bestätigungsprüfung zu verfügen. 
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Die Ergebnisse aus den Prüfungen mit dem Schnelltest nach Abschnitt 2.3.2.1 und der minera-
logisch/petrographischen Charakterisierung nach Abschnitt 2.3.2.2 sind dem Hersteller zur 
Berücksichtigung in der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) zur Kenntnis zu geben. 

Bei positiver Gutachterbewertung können zu späteren Zeitpunkten Korngruppen desselben 
Lieferwerkes kurzfristig in einer WS-Bestätigungsprüfung nach Abschnitt 3 beurteilt und bei 
ausreichender Übereinstimmung mit den Ausgangswerten für den Bau von Fahrbahndecken 
aus Beton der entsprechenden Bauweise eingesetzt werden. Zur Beurteilung der Überein-
stimmung legt der AKR-Gutachter im Gutachten die maximal zulässige nach oben auftretende 
Abweichung der Schnelltestergebnisse fest. Sie liegt in der Regel zwischen 0,10 mm/m und 
0,20 mm/m beim Schnellprüfverfahren (Referenzprüfverfahren) sowie 0,15 mm/m und 0,30 
mm/m beim Mörtelschnelltest (Alternativverfahren). In Abhängigkeit der Ergebnisse des WS-
Betonversuchs obliegt es dem AKR-Gutachter, größere Abweichungen der Schnelltestergeb-
nisse zuzulassen. 

Schnelltest an allen Korngruppen von drei Probenahmen

WS-Betonversuch in Betonzusammensetzung nach 
Abschnitt 2.3.3.2 
(Oberbeton 0/8)

 für WS geeignet
(Oberbeton 0/8)

nicht für WS geeignet
(Oberbeton 0/8)

mineralogische/petrographische Charakterisierung

Schnelltest und mineralogische/petrographische 
Charakterisierung

bestanden

Auswahl der Korngruppen derjenigen Probenahme mit den größten Dehnungen für weitere Untersuchungen

ja nein

Festlegung der Korngruppen für WS-Bestätigungsprüfung und 
der maximal zulässigen Schwankung

durch AKR-Gutachter

durch Überwachungsstelle

WS-Betonversuch in Betonzusammensetzung nach 
Abschnitt 2.3.3.3 

(Oberbeton D > 8, Unterbeton)

 für WS geeignet 
(Oberbeton D > 8, 
Unterbeton)

nicht für WS geeignet

bestanden

ja nein

* Sollen die Korngruppen einer Gewinnungsstätte ausschließlich für Oberbeton (D > 8) bzw. Unterbeton 
  eingesetzt werden, dann kann der WS-Betonversuch nur mit einer Betonzusammensetzung nach Abschnitt 
  2.3.3.3 durchgeführt werden.

Können die Ergebnisse 
der Korngruppe 2/8 mm auf die Korngruppen D > 8 mm

 übertragen werden?

ja nein

1 WS-Betonversuch 2 WS-Betonversuche * 

 

Bild 2 Prüfablauf der WS-Grundprüfung 
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setzung) ergeben. Diese müssen der Hersteller bzw. die Überwachungsstelle dem AKR-
Gutachter unverzüglich mitteilen. 

 

3 WS-Bestätigungsprüfung (Überwachungsstelle oder AKR-Gutachter) 

3.1 Verantwortungsbereich 

Die WS-Bestätigungsprüfung darf durch den AKR-Gutachter oder durch die Überwachungs-
stelle des Lieferwerkes durchgeführt werden. Die Eignung der Gesteinskörnung(en) muss auf 
Grundlage der WS-Grundprüfung an Proben entweder regelmäßig oder vor Baubeginn eines 
Bauvorhabens bestätigt werden.  

Die Ergebnisse der Überwachungsstelle sind dem AKR-Gutachter mitzuteilen. 

Die WS-Bestätigungsprüfung ist mit dem gleichen Schnelltest wie in der WS-Grundprüfung 
durchzuführen. 

 

3.2 Prüfhäufigkeit 

Die Prüfung muss entweder im Rahmen einer regelmäßigen Fremdüberwachung nach Teil 3 
der Alkali-Richtlinie mit einem Schnelltest über den Zeitraum der Gültigkeit der WS-
Grundprüfung oder einmalig vor Betonierbeginn durch die Überwachungsstelle oder den AKR-
Gutachter erfolgen. Der Abstand zwischen der einmaligen Probenahme und dem Betonierbe-
ginn darf höchstens 3 Monate betragen.  

 

3.3 Beurteilung der Alkaliempfindlichkeit von Gesteinskörnungen  

Die Überwachungsstelle bzw. der AKR-Gutachter untersucht entsprechend Abschnitt 2.3.2 die 
Proben einer aktuellen Probenahme und vergleicht die Ergebnisse mit denen der Proben aus 
der WS-Grundprüfung. Sind die nach oben auftretenden Abweichungen der Ergebnisse (Mit-
telwert der Dehnung aus drei Prismen) im Vergleich zum Ausgangswert größer als der im Gut-
achten festgelegte Wert (siehe Abschnitt 2.3.1), ist die Eignung der Gesteinskörnung(en) vom 
AKR-Gutachter erneut nach Abschnitt 2.3.2 zu untersuchen und abschließend zu bewerten 
oder durch eine neue WS-Grundprüfung mit einem WS-Betonversuch nach Abschnitt 2.3.3 
nachzuweisen.  

 

3.4 Geltungsdauer der WS-Bestätigungsprüfung 

Die WS-Bestätigungsprüfung gilt nur in Verbindung mit einer gültigen WS-Grundprüfung. Wenn 
eine regelmäßige Fremdüberwachung nach Teil 3 der Alkali-Richtlinie mit einem Schnelltest 
nach Abschnitt 2.3.2.1 durchgeführt wird und sich dabei keine unzulässigen Abweichungen zu 
den Schnelltests der WS-Grundprüfung ergeben, gilt diese laufende WS-Bestätigungsprüfung 
so lange, wie die WS-Grundprüfung Gültigkeit hat.  

Wird keine regelmäßige Fremdüberwachung durchgeführt, gilt die WS-Bestätigungsprüfung für 
die Dauer der Betonage, jedoch maximal für 6 Monate. 
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